
Curriculum für Schulungsmaßnahmen im kinder- und jugendnahen Bereich 
 gem. § 10 der Präventionsordnung für das Bistum Fulda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundinfo  
für folgende Zielgruppe 
 

 Basisschulung           
für folgende Zielgruppe 

 Intensivschulung 
für folgende Zielgruppe 

 

 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit sporadischem 
Kinder- und Jugendkontakt 
 
 
 
z.B. Küster/innen, 
Hausmeister/innen, 
Organist/innen, 
Sekretär/innen, 
Hauswirtschafter/innen, 
Reinigungskräfte usw. 

 
Ehrenamtlich Tätige mit 
sporadischem Kontakt im 
kinder- und jugendnahen 
Bereich 
 
 
z.B. MA in Büchereien,  
Katechet/innen, Chor-
leiter/innen usw. 
 
(Jedoch:  Basisschulung,  wenn 
eine Veranstaltung  mit 
Übernachtung stattfindet.) 

 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit regelmäßigem Kinder- und 
Jugendkontakt 
 
 
 
 z.B. Honorarkräfte, 
Praktikant/innen,  Freiwilligen-
dienstleistende usw. 

 
Ehrenamtlich Tätige im 
kinder- und jugendnahen 
Bereich mit regelmäßigem 
Kinder- und Jugendkontakt 
 
 
 z.B. Gruppenleiter/innen, 
Messdienerleiter/innen, 
Freizeitleiter/innen,  
Ehrenamtliche in Pfarreien, 
Schulen usw. 

 
Hauptberufliche und 
hauptamtliche  MA in 
leitender Verantwortung 
 
 
 
z.B. Pfarrer, Schulleitungen,  
KiTa-Leitungen, 
Einrichtungsleitungen, 
Leitungen der katholischen 
Vereine und Fach-/ 
Verbände usw. 
 

 
Hauptberufliche und 
hauptamtliche MA mit 
regelmäßigem Kinder- und 
Jugendkontakt 
 
 
 z.B. Diakone, Pastoral-
referent/innen, Gemeinde-
referent/innen, Kirchenmusi-
ker/innen Lehrer/innen, 
Erzieher/innen, MA in der 
Jugendhilfe usw. 

 
Umfang: 
 
mind. 3  U.-Stunden  

 
Umfang: 
 
mind. 3  U.-Stunden  

 
Umfang: 
 
mind. 6 U.-Stunden  

 
Umfang: 
 
mind. 6  U.-Stunden  

 
Umfang: 
 
mind. 12 U.-Stunden  

 
Umfang: 
 
mind. 12  U.-Stunden 

Um die Anliegen der Präventionsordnung nachhaltig zu verankern, bedarf es entsprechender Schulungen. Je nach 
Art, Dauer und Intensität im Umgang mit Kindern, Jugendlichen sowie schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen 
werden alle Personen mit kinder- und jugendnaher Tätigkeit differenziert geschult bzw. informiert. 
Dies gilt für hauptamtliche, hauptberufliche sowie ehrenamtliche Personen, für HonorarmitarbeiterInnen, 
Freiwilligendienstleistende usw., die in den Gemeinden, Verbänden, Einrichtungen und Gruppierungen im Auftrag 
kirchlicher Rechtsträger mit Kindern und Jugendlichen sowie schutz- und hilfebedürftige Erwachsene arbeiten. 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


